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Die Revision der KlÃ¤gerin wird zurÃ¼ckgewiesen. Auf die Revision des Beklagten
werden die Urteile des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 4. November
1999 und des Sozialgerichts KÃ¶ln vom 11. Dezember 1996 geÃ¤ndert. Die Klage
wird in vollem Umfang abgewiesen. Kosten sind in sÃ¤mtlichen RechtszÃ¼gen nicht
zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Die KlÃ¤gerin verlangt, daÃ� der Beklagte ihr aus abgetretenem Recht
Heilbehandlungskosten erstattet.

Der bei der KlÃ¤gerin privat krankenversicherte W. wurde am 29. Juni 1992 von
GewalttÃ¤tern niedergeschlagen. Seine Verletzungen muÃ�ten in der Zeit vom 29.
Juni bis zum 23. Juli 1992 stationÃ¤r behandelt werden. Mit dem
KrankenhaustrÃ¤ger schloÃ� W. am 30. Juni 1992 eine Wahlleistungsvereinbarung
Ã¼ber "Ã¤rztliche Leistungen" und die "Unterbringung in einem 1-Bett-Zimmer mit
Bad und/oder Toilette". Die Behandlungskosten von zusammen 23.078,28 DM
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wurden W. von der KlÃ¤gerin erstattet.

Am 28. Mai 1993 beantragte W. bei dem Beklagten Versorgung nach dem
OpferentschÃ¤digungsgesetz (OEG) iVm dem Bundesversorgungsgesetz (BVG).
Dem Antrag fÃ¼gte er eine schriftliche ErklÃ¤rung Ã¼ber die Abtretung seines
Anspruchs auf Erstattung von Heilbehandlungskosten gegen den Beklagten an die
KlÃ¤gerin bei. Der Beklagte erkannte "eine reizlose Narbe im Bereich des linken
Oberbauches nach operativer Entfernung der Milz" als SchÃ¤digungsfolge ohne
rentenberechtigende Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit sowie einen Anspruch auf
Heilbehandlung nach Â§ 10 Abs 1 BVG iVm Â§ 1 OEG an und Ã¼bernahm
anschlieÃ�end mit Bescheid vom 16. Dezember 1994 die Heilbehandlungskosten in
HÃ¶he des allgemeinen Pflegesatzes (10.000,00 DM) sowie weitere 163,63 DM fÃ¼r
eine pathologische Untersuchung auÃ�erhalb des Krankenhauses. Den Widerspruch
der KlÃ¤gerin wies er zurÃ¼ck (Bescheid vom 12. Februar 1996).

Das Sozialgericht hat den Beklagten verurteilt, an die KlÃ¤gerin weitere 12.914,65
DM zu zahlen (Urteil vom 11. Dezember 1996). Die Berufung des Beklagten ist im
wesentlichen erfolglos geblieben. Das Landessozialgericht (LSG) hat die
Urteilssumme lediglich um 1.200,00 DM auf 11.691,65 DM (richtig: 11.714,65 DM)
herabgesetzt. Mit Ausnahme dieser medizinisch nicht notwendigen Mehrkosten
fÃ¼r ein Einzelzimmer gegenÃ¼ber der Wahlleistung "2-Bett-Zimmer" seien die
gesamten fÃ¼r die Krankenhausbehandlung entstandenen Kosten als angemessen
iS des Â§ 18 Abs 3 BVG zu erstatten (Urteil vom 4. November 1999.

Der Beklagte macht mit der Revision geltend, das LSG habe Â§ 18 Abs 3 BVG
verletzt. Notwendige Behandlung iS dieser Vorschrift sei das "MaÃ� des
Notwendigen" nach Â§ 12 Sozialgesetzbuch FÃ¼nftes Buch (SGB V). Die
Wahlleistungen seien nicht notwendig gewesen. Die KlÃ¤gerin hat â�� innerhalb der
Frist des Â§ 556 ZivilprozeÃ�ordnung â�� AnschluÃ�revision eingelegt.

Der Beklagte beantragt,

die Urteile des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 4. November 1999
und des Sozialgerichts KÃ¶ln vom 11. Dezember 1996 zu Ã¤ndern, die Klage in
vollem Umfang abzuweisen und die AnschluÃ�revision der KlÃ¤gerin
zurÃ¼ckzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

die Revision des Beklagten zurÃ¼ckzuweisen, das Urteil des Landessozialgerichts
Nordrhein-Westfalen vom 4. November 1999 zu Ã¤ndern und die Berufung gegen
das Urteil des Sozialgerichts KÃ¶ln vom 11. Dezember 1996 zurÃ¼ckzuweisen.

Sie vermiÃ�t im Berufungsurteil eine BegrÃ¼ndung fÃ¼r die KÃ¼rzung des
Erstattungsbetrages um 1.200,00 DM Mehrkosten fÃ¼r ein Einzelzimmer und meint,
der Beklagte habe mit seinem zunÃ¤chst bei Einlegung der Revision (Schriftsatz
vom 30. Dezember 1999) formulierten Antrag, "unter AbÃ¤nderung des
angefochtenen Urteils die Berufung abzuweisen" den geltend gemachten
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Erstattungsanspruch in voller HÃ¶he anerkannt.

Die Beigeladene beantragt,

die Revision der KlÃ¤gerin zurÃ¼ckzuweisen.

II

Die AnschluÃ�revision der KlÃ¤gerin ist unbegrÃ¼ndet. Aus dem durch
offensichtliche Verwechslung der Worte "Berufung" und "Klage" zunÃ¤chst
miÃ�verstÃ¤ndlich formulierten Revisionsantrag des Beklagten kann die KlÃ¤gerin
nichts fÃ¼r sich herleiten. Entscheidend ist, daÃ� sich Umfang und Ziel der Revision
des Beklagten hier bereits aus seiner RevisionsbegrÃ¼ndung eindeutig im Sinne
des dann auch in der mÃ¼ndlichen Verhandlung gestellten Antrags entnehmen
lassen (vgl Meyer-Ladewig, SGG, 6. Aufl 1998, Â§ 164 RdNr 10b).

Dagegen hat die Revision des Beklagten Erfolg. Der KlÃ¤gerin sind von dem
Beklagten â�� Ã¼ber die bereits erbrachten 10.163,63 DM hinaus â�� keine
weiteren Aufwendungen zu erstatten. Die Entscheidungen der Instanzgerichte
konnten deshalb keinen Bestand haben.

Nach Â§ 1 Abs 1 OEG iVm Â§ 18 Abs 3 Satz 1 BVG sind dem Berechtigten, der eine
Heilbehandlung vor der Anerkennung des Versorgungsanspruchs selbst
durchgefÃ¼hrt hat, die Kosten fÃ¼r die notwendige Behandlung in angemessenem
Umfang zu erstatten. Dies gilt nach Â§ 18 Abs 3 Satz 2 BVG auch dann, wenn ein
BeschÃ¤digter die Heilbehandlung vor der Anmeldung des Versorgungsanspruchs in
dem Zeitraum durchgefÃ¼hrt hat, fÃ¼r den ihm BeschÃ¤digtenversorgung
gewÃ¤hrt werden kann. Ein solcher Fall liegt hier vor. W. ist am 29. Juni 1992 Opfer
einer Gewalttat geworden. Wegen der dadurch erlittenen Verletzungen ist er vom
29. Juni bis zum 23. Juli 1992 im Krankenhaus stationÃ¤r behandelt worden. Am 28.
Mai 1993 und damit vor Ablauf des (Jahres-)Zeitraums nach Eintritt der
SchÃ¤digung, fÃ¼r den ihm nach Â§ 60 Abs 1 Satz 2 BVG auch vor einer
Antragstellung Versorgung zu leisten ist, hat W. den Antrag auf Versorgung gestellt.

Die Erstattung weiterer, Ã¼ber 10.163,63 DM hinausgehender Kosten fÃ¼r
(privat-)Ã¤rztliche Behandlung im Krankenhaus scheitert nicht bereits deshalb, weil
diese Leistung iS des Â§ 18 Abs 3 Satz 1 BVG nicht notwendig gewesen wÃ¤re.
Dieses Merkmal stellt auf den sachlichen Umfang der Behandlung ab, gleichgÃ¼ltig
von welchem Arzt und zu welchem Preis sie erbracht wird. Unterschiedliche Preise
fÃ¼r â�� hier in sachlich notwendigem Umfang erbrachte â�� Ã¤rztliche
Leistungen, etwa nach der GebÃ¼hrenordnung fÃ¼r Ã�rzte (GOÃ�) gesondert
berechnete Leistungen einerseits und pauschale Abgeltung solcher Leistungen mit
dem allgemeinen Pflegesatz andererseits betreffen lediglich die HÃ¶he der Kosten
und werfen ausschlieÃ�lich die weitere Frage auf, in welchem Umfang ihre
Erstattung nach Â§ 18 Abs 3 Satz 1 BVG angemessen ist.

Mehrkosten in HÃ¶he von 1.200,00 DM fÃ¼r die Unterbringung in einem 1-Bett-
Zimmer kann die KlÃ¤gerin schon deshalb nicht erstattet verlangen, weil diese
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Wahlleistung medizinisch nicht notwendig gewesen ist. Dies hat das LSG zu Recht
aufgrund seiner Feststellung entschieden, daÃ� weder ein medizinischer noch ein
sonstiger Grund fÃ¼r die Inanspruchnahme eines 1-Bett-Zimmers bestanden habe.
Diese tatsÃ¤chliche Feststellung hat die KlÃ¤gerin nicht mit zulÃ¤ssigen und
begrÃ¼ndeten VerfahrensrÃ¼gen angegriffen. Sie ist deshalb fÃ¼r den Senat
bindend (Â§ 163 Sozialgerichtsgesetz (SGG)).

Ob darÃ¼ber hinaus die Erstattung weiterer Kosten von 2.625,00 DM fÃ¼r die
Wahlleistung 2-Bett-Zimmer ausgeschlossen ist, weil auch diese Unterbringung
nicht notwendig gewesen ist, konnte der Senat nicht entscheiden. Insoweit fehlt es
an Feststellungen des LSG. Der Rechtsstreit brauchte deshalb aber nicht an das
Berufungsgericht zurÃ¼ckverwiesen zu werden. Denn die KlÃ¤gerin kann die
Kosten dieser Wahlleistung selbst dann nicht erstattet verlangen, wenn die
Unterbringung des W. wenigstens in einem 2-Bett-Zimmer medizinisch notwendig
gewesen sein sollte.

Die Kosten der â�� mÃ¶glicherweise einschlieÃ�lich einer Unterbringung im 2-Bett-
Zimmer â�� notwendigen Behandlung sind jedenfalls nur in HÃ¶he der bereits
gezahlten 10.163,63 DM angemessen, und auf diesen Betrag ist der
Erstattungsanspruch nach Â§ 18 Abs 3 Satz 1 BVG begrenzt. Der dort verwendete
unbestimmte Rechtsbegriff "in angemessenem Umfang" (vgl BSG SozR 3100 Â§ 18
Nr 2) wird in erster Linie durch die versorgungsrechtliche Grundentscheidung
konkretisiert, Gewaltopfern ebensowenig wie KriegsbeschÃ¤digten vollen
Schadensersatz wegen medizinischer Behandlung von SchÃ¤digungsfolgen zu
leisten. Statt dessen gewÃ¤hrt das Versorgungsrecht Heilbehandlung als
Naturalleistung auf dem standardisierten, kostengÃ¼nstigen Niveau der
gesetzlichen Krankenversicherung (Â§ 11 Abs 1 Satz 2 BVG), und zwar ohne die dort
angeordnete Kostenbeteiligung (Â§ 18 Abs 1 Satz 2 BVG). Das hat zweierlei zur
Folge: Alle Gewaltopfer werden bei medizinischer Versorgung gleich behandelt und
die Ausgaben des VersorgungstrÃ¤gers werden auf dieses fÃ¼r alle gleiche Niveau
begrenzt. Anders als im Zivilrecht, wo es dem GeschÃ¤digten nicht zugemutet wird,
nur zur Schonung des SchÃ¤digers auf sonst Ã¼bliche wahlÃ¤rztliche Leistungen zu
verzichten (BGH VersR 1970, 129, 130), kann das Gewaltopfer nach dem OEG nicht
verlangen, daÃ� ihm die nach seinen persÃ¶nlichen VerhÃ¤ltnissen Ã¼blichen
Kosten einer gehobenen medizinischen Behandlung aus staatlichen Mitteln erstattet
werden. Das wohlhabende und an Komfortleistungen gewÃ¶hnte erhÃ¤lt ebenso
wie das gÃ¤nzlich unvermÃ¶gende Gewaltopfer lediglich eine kostengÃ¼nstige
Sachleistung auf dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

Das Versorgungsrecht setzt seine Grundentscheidung zur Kostenbegrenzung durch
einheitliche, fÃ¼r alle Berechtigten gleiche Sachleistungen allerdings nicht
ausnahmslos und vollstÃ¤ndig durch. So gesteht es den BeschÃ¤digten nach
Anerkennung ihres Versorgungsanspruchs zu, eine Krankenhausbehandlung
auÃ�erhalb des Sachleistungssystems nach eigenen Vorstellungen zu gestalten:
Den fÃ¼r die notwendige Krankenhausbehandlung erforderlichen Betrag kann als
ZuschuÃ� erhalten, wer wahlÃ¤rztliche Leistungen in Anspruch nimmt (Â§ 18 Abs 7
BVG; vgl zur Entbehrlichkeit dieser Vorschrift nach der â�� hier noch nicht
geltenden â�� Bundespflegesatzverordnung (BPflV) vom 26. September 1994 (BGBl

                               4 / 6

https://dejure.org/gesetze/SGG/163.html
https://dejure.org/gesetze/BVG/18.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%203100%20§%2018%20Nr%202
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%203100%20§%2018%20Nr%202
https://dejure.org/gesetze/BVG/11.html
https://dejure.org/gesetze/BVG/18.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=VersR%201970,%20129
https://dejure.org/gesetze/BVG/18.html
https://dejure.org/gesetze/BVG/18.html
https://dejure.org/BGBl/BGBl%20I%201994,%202750


 

I 2750) das RdSchr des BMA vom 20. Juni 1997 (BArbBl 1997, Nr 9, 98)). Schon seit
langer Zeit besteht auÃ�erdem ein Kostenerstattungsanspruch fÃ¼r
selbstbeschaffte Heilbehandlung bei NotfÃ¤llen und in der Zeit zwischen
Antragstellung und Anerkennung (vgl RVA, GE 3118, AN 1928, IV, 58 und Â§Â§ 4
Abs 3, 8 Abs 3 Reichsversorgungsgesetz idF der Zweiten Verordnung des
ReichsprÃ¤sidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 5. Juni 1931
(RGBl I S 279)). Das BVG hat diese Bestimmungen Ã¼bernommen, verfeinert und
weiterentwickelt. SchluÃ�punkt dieser Entwicklung ist die hier einschlÃ¤gige, durch
das SGB X eingefÃ¼hrte Kostenerstattung selbst bei Heilbehandlungen, die der
BeschÃ¤digte bereits vor Anmeldung des Versorgungsanspruchs wÃ¤hrend des
Zeitraums durchgefÃ¼hrt hat, fÃ¼r den ihm â�� nachtrÃ¤glich â�� Versorgung
gewÃ¤hrt werden kann (Â§ 18 Abs 3 Satz 2 iVm Â§ 60 Abs 1 Satz 2 BVG).

Es entspricht der versorgungsrechtlichen Systementscheidung, die ausnahmsweise
vorgesehene Kostenerstattung auf den Betrag zu beschrÃ¤nken, der fÃ¼r die
Sachleistung erforderlich gewesen wÃ¤re. Eine solche Regelung konnte der
Gesetzgeber in Â§ 18 Abs 7 BVG ausdrÃ¼cklich treffen, weil der BeschÃ¤digte nach
Anerkennung seines Versorgungsanspruchs die Wahl zwischen
Krankenhausbehandlung als Sachleistung und einer um â�� privat zu finanzierende
â�� Komfortleistungen aufgestockten Krankenbehandlung hat. Â§ 18 Abs 3 Satz 1
BVG muÃ�te demgegenÃ¼ber â�� ebenso wie Â§ 18 Abs 4 BVG â�� das Ziel der
Kostenbegrenzung mit "angemessenem Umfang" flexibler formulieren. Denn der
BeschÃ¤digte, der noch keinen Zugang zur Sachleistung hat, oder der sie im
Einzelfall aufgrund besonderer UmstÃ¤nde nicht in Anspruch nehmen kann, wird
sich die Heilbehandlung selbst kaum je zu den â�� niedrigen â�� Kosten beschaffen
kÃ¶nnen, die dem VersorgungstrÃ¤ger fÃ¼r die Sachleistung entstanden wÃ¤ren.
Kostenerstattung nur in HÃ¶he eines fiktiven Betrages, mit dem der BeschÃ¤digte
die selbstbeschaffte Heilbehandlung nicht finanzieren kann, wÃ¤re unangemessen.
Der Erstattungsanspruch reicht deshalb bis zur HÃ¶he der tatsÃ¤chlich
entstandenen Kosten. Diese Ã�berlegung gilt allerdings nicht fÃ¼r die
Krankenhausbehandlung. Denn auch ohne Zugang zum kostengÃ¼nstigen
Sachleistungssystem kann sich ein BeschÃ¤digter â�� wie jedermann â��
Krankenhausbehandlung zum Preis der Sachleistung selbst beschaffen. Im
Krankenhausbehandlungsvertrag kann die HÃ¶he der VergÃ¼tung zwischen Patient
und KrankenhaustrÃ¤ger grundsÃ¤tzlich nicht frei vereinbart werden. Sie wird
aufgrund Ã¶ffentlich-rechtlicher Vorschriften des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) und der BPflV mit rechtsgestaltender
Wirkung ohne Differenzierung nach Personen oder Versicherungen fÃ¼r alle
Benutzer nach einheitlichen GrundsÃ¤tzen (Â§ 17 Abs 1 Satz 1 KHG) festgelegt
(Bach/Moser, Private Krankenversicherung, MB/KK und MB/KT Kommentar, 2. Aufl
1993, nach Â§ 1 MB/KK RdNr 26; Richardi in Staudinger, BGB, 13. Aufl 1999, vor Â§
611 RdNrn 1253 f, 1259; BGH NJW 1988, 2951, 2952). Dem BeschÃ¤digten sind
deshalb als angemessen die Kosten nur in HÃ¶he des allgemeinen Pflegesatzes zu
erstatten.

Der Senat lÃ¤Ã�t offen, ob es â�� in anderen FÃ¤llen als dem der
Krankenhausbehandlung â�� auf die HÃ¶he des Erstattungsanspruchs EinfluÃ�
haben kann, daÃ� das Gewaltopfer den Antrag auf Versorgung nicht so frÃ¼h wie
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mÃ¶glich stellt und damit dem VersorgungstrÃ¤ger die MÃ¶glichkeit nimmt,
frÃ¼hzeitig, unter UmstÃ¤nden nach Â§ 10 Abs 8 BVG auch schon vor Anerkennung
eines Versorgungsanspruchs, den Zugang zum Sachleistungssystem zu erÃ¶ffnen.

Der Senat lÃ¤Ã�t auÃ�erdem offen, in welchem Umfang die Erstattung von Kosten
angemessen ist, wenn der VersorgungstrÃ¤ger einen Antragsteller im Ungewissen
darÃ¼ber lÃ¤Ã�t, ob er Anspruch auf Versorgung hat oder einen sofort nach der
Gewalttat gestellten Antrag zunÃ¤chst rechtswidrig ablehnt.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 21.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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